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§ 581 ABGB Gerichtliche Verfugung

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Eine letztwillige Verfigung kann auch vor Gericht schriftlich oder mindlich errichtet werden.

2. (2)Die schriftliche Verfigung muss der Verfugende eigenhandig unterschreiben und dem Gericht persénlich
Ubergeben. Das Gericht hat ihn dartiber zu belehren, dass die Verfligung eigenhandig unterschrieben sein muss,
die Verfugung gerichtlich zu versiegeln und auf dem Umschlag anzumerken, wessen letzter Wille darin enthalten
ist. Uber die Amtshandlung ist ein Protokoll aufzunehmen. Die letztwillige Verfligung ist gegen Ausstellung einer
Empfangsbestatigung gerichtlich zu hinterlegen.

3. (3)Will der letztwillig Verfigende seinen letzten Willen mindlich erkléren, so ist Gber die Erklarung ein Protokoll
aufzunehmen und dieses versiegelt zu hinterlegen.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 581 ABGB Gerichtliche Verfügung
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


